
Barrierefrei in den eigenen vier Wänden

Eine kurze Übersicht über aktuelle Fördermöglichkeiten:

Pflegekasse:  

Hat eine im Haushalt lebende Person einen Pflegegrad, kann bei der Pflegekasse 
ein Umbauzuschuss bis 4.000 EUR  beantragt werden.

Freistaat Sachsen:

Der Freistaat Sachsen unterstützt Menschen mit einer Mobilitätseinschränkung.
Hierbei ist es unabhängig, ob ein Pflegegrad vorliegt oder nicht.
Es können Zuschüsse bis 10.000 EUR und bei Nachweis über die Notwendigkeit 
eines Rollstuhles bis 25.000 EUR beantragt werden.

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat

Der Bund bezuschusst Maßnahmen zur Barrierereduzierung mit 10% der 
Investitionskosten, bis max. 6.250 EUR.

Stadt Dresden

Befindet sich der Wohnraum im Stadtgebiet Dresden fördert die Landeshauptstadt

die förderfähigen Baukosten mit 75%, bis zu einem Höchstbetrag von 3.835 EUR. 

Die Förderungen sind teilweise untereinander kombinierbar.

Alle genannten Förderungen müssen NICHT zurückgezahlt werden. Es handelt sich 
um nicht rückzahlbare Zuschüsse.

Die Mitglieder des Vereins beraten zu barrierefreiem und altersgerechtem 
Wohnen. Wir unterstützen Sie bei der Beantragung der Mittel und bei der 
Durchführung der Umbauten. 
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